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Validierung von Bildungsleistungen:
Für Jugendliche keine Alternative zur Berufslehre 

Ein Validierungsverfahren, das zu einem Berufsabschluss führt, ist keine Alternative zur ordentlichen Lehre für Jugendliche. Die Befürchtung, Jugendliche könnten nach der Schule den direkten Einstieg in die Arbeitswelt suchen und erst nach fünf Jahren Berufspraxis mit einem Validierungsverfahren einen Abschluss nachholen, ist unbegründet. Das Validierungsverfahren ist ein Bildungsangebot, das sich an Erwachsene richtet und hohe Anforderungen an die Selbstkompetenz und Reflexionsfähigkeit stellt. 
Auf den ersten Blick scheint ein Validierungsverfahren für Schulabgänger und Schulabgängerinnen eine Alternative zur Lehre zu sein. Nach der Devise „Zuerst Geld verdienen,  dann den Abschluss abholen“ könnte es verführerisch sein, nach dem Schulabschluss direkt in den Arbeitsmarkt einzusteigen und erst im Nachhinein und vermeintlich im Vorbeigehen einen Berufsabschluss zu erwerben. Dabei werden aber die Realitäten des Arbeitsmarktes und die Besonderheiten der beiden Bildungsgänge ausgeklammert.

Jugendliche ohne Berufsabschluss arbeitslos oder in prekären Jobs
Jugendliche wollen nach der obligatorischen Schule einen Beruf erlernen oder ein Gymnasium zu besuchen. Ohne einen Abschluss auf der Sekundarstufe II ist es schwierig, den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu meistern. Wer keine Lehrstelle findet, besucht meist ein Brückenangebot, das den Einstieg in die Lehre im Idealfall erleichtert. Dass nach der obligatorischen Schule eine Ausbildung auf Sekundarstufe II folgen sollte, ist eine gesellschaftliche Norm. Wer aus Not und mangels Alternativen direkt in den Arbeitsmarkt einsteigen muss, tut sich schwer. Einerseits ist es ohne Berufspraxis und ohne nachobligatorische Ausbildung schwierig, überhaupt einen Job zu finden. Andererseits handelt es sich bei den verfügbaren Jobs meist um befristete Minianstellungen, die weder erlauben, ein eigenständiges Leben zu führen, noch eine berufliche Perspektive bieten. Wer mit Zwanzig für ein zwei Tage pro Woche bei McDonald‘s jobbt, kann damit zwar seine persönliche Auslagen decken, ist aber keinen Schritt weiter als nach Schulabschluss.
Der Weg dieser jungen Erwachsenen führt über die Arbeitslosenversicherung häufig in die Sozialhilfe. Knapp die Hälfte der jungen Sozialhilfebezüger sind denn auch Personen ohne nachobligatorischen Abschluss. Diese Gruppe der jungen Erwachsenen riskiert zudem, dauerhaft in der Sozialhilfe zu bleiben. 

Jugendliche, die sich mit prekären Jobs durchschlagen oder arbeitslos sind, brauchen vor allem professionelle Unterstützung, damit sie doch noch eine Lehre in Angriff nehmen können. Es ist kaum das Ziel eines erwartungsfrohen jungen Menschen, eine solch perspektivenlose Situation wie weiter oben beschrieben anzustreben.
Lehre angemessener Bildungsgang für Jugendliche

Eine Lehre ermöglicht Jugendlichen ein strukturiertes Lernen und bettet sie in verschiedenen Lernorten ein. Die Jugendzeit ist eine Zeit des Übergangs, die Angst und Unsicherheit auslösen kann. Eine Lehrstelle bietet einen klaren Rahmen, vorgegebene Strukturen und die Möglichkeit, sich an verschiedenen Lernorten zu bewähren. Die Lehre ist ein den Jugendlichen angepasster Bildungsgang und wird denn auch von zwei Dritteln der Jugendlichen gewählt. Das Validierungsverfahren hingegen ist für Erwachsene konzipiert und stellt entsprechend andere Anforderungen an die Absolventinnen und Absolventen.

Validierungsverfahren erwachsenengerecht
Wer sich mit dem Validierungsverfahren vertieft befasst, stellt fest, dass die Ansprüche an die Absolventinnen und Absolventen beachtlich sind. Die Absolvierenden machen sich das Erlernte bewusst, reflektieren das eigene Handeln und halten es schriftlich fest. Das Verfahren fordert ein beträchtliches Mass an Selbstreflexion und die Fähigkeit, sich schriftlich auszudrücken.
Weiter bestimmen die Absolvierenden selbst, in welchem Tempo, an welchem Ort und Zeitpunkt sie lernen. Dieses eigenverantwortliche Lernen stellt hohe Anforderungen an die Selbstdisziplin und Eigenmotivation. Die Flexibilität des Angebots macht es aber gerade für Erwachsene, die zumeist in Beruf und Familie stark eingespannt sind, attraktiv. Es ist ein alternatives Angebot in der Nachholbildung, das jede Person massgeschneidert an die eigene Lebenssituation anpassen kann.

Die beiden Merkmale der Selbstreflexion und des eigenverantwortlichen Lernens  zeigen auf, dass dieses Verfahren auf Erwachsene zielt. Es stellt andere Ansprüche als eine Lehre und soll dies auch. Die Art und Weise, wie Gelerntes nachgewiesen wird, und die Anerkennung der Berufspraxis unterscheiden sich vom herkömmlichen Vorgehen. Das Validierungsverfahren ist ein Bildungsangebot, das die in der Berufspraxis erworbenen Fertigkeiten und Fähigkeiten anerkennt und die Besonderheiten des Lernens von Erwachsenen berücksichtigt. Mit dem Nachweis der geforderten beruflichen Kompetenzen und eventuell ergänzender Bildung kann der entsprechende Fähigkeitsausweis ausgestellt werden, der einem auf dem üblichen Weg der Berufslehre erworbenen Berufsabschluss gleichwertig ist.
Das Verfahren ist eine Chance für Wiedereinsteigerinnen, Personen mit Vorbildung im Ausland und für Quereinsteiger, zu einem anerkannten Abschluss im bereits ausgeübten Beruf zu kommen.
Das Verfahren kann ebenfalls für Personen, die eine Lehre abbrechen oder die Lehrabschlussprüfungen nicht schaffen, eine Chance sein, doch noch einen Abschluss zu erwerben. Voraussetzung ist jedoch immer, die erforderliche Berufserfahrung vorweisen zu können. Gerade für Leute ohne nachobligatorische Ausbildung erweist sich dies zusammen mit der fehlenden Allgemeinbildung als Knackpunkt. Für diese steht weiterhin die Nachholbildung nach Art. 32 (vormals Art. 41) oder eine allenfalls individuell verkürzte Lehre als Bildungsangebot zur Verfügung. 
Bei Jugendlichen sollten die Anstrengungen darauf ausgerichtet werden, dass sie ohne Verzug einen Abschluss auf der Sekundarstufe II  erreichen können. Ergänzend dazu muss aber auch ein Angebot bestehen, damit Erwachsene einen Berufsabschluss nachholen können. Das Validierungsverfahren ist eines davon, das sich durch seine Flexibilität und Anerkennung der Berufspraxis auszeichnet.
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